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Personal- und Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen an der Volksschule 
(PVL)1 

(Änderung vom 1. Juli 2014) 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz beschliesst: 

I. 

Die Personal- und Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen an der Volksschu-
le (PVL) vom 10. Dezember 20022 wird wie folgt geändert: 

§ 4 Abs. 1 und 4 

1 Dem Schulträger steht für alle mit der Schule zusammenhängenden betriebli-
chen Aufgaben ein Schulbetriebspool zur Verfügung. Der Pool umfasst höchs-
tens 1.7 Lektionen pro Klasse und pro Schulträger einen Sockel von vier Lektio-
nen. 

4 Aufgaben im Rahmen des Schulbetriebspools sind insbesondere:  
a) Besprechungszeit der Klassenlehrpersonen für integrative Förderung 
b) Besprechungszeit der Fachpersonen für integrative Förderung 
c) Institutionalisierte Hausaufgabenhilfe 
d) Klassenassistenzen 
e) Förderstunden 
f) Betreuung Bibliothek, Mediothek, Schulmaterial, Spezialräume und ähnli-

ches. 

§ 5 Abs. 4 

Wird aufgehoben. 

II. 

1 Dieser Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht und in die Gesetzsammlung 
aufgenommen.  
2 Er tritt am 1. August 2015 in Kraft. 
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